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Name Geburtsdatum

Vorname Geburtsort

Straße

PLZ, Wohnort Telefon

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung werden wie folgt erfüllt:
(bitte zutreffendes ankreuzen und durch entsprechende Nachweise belegen!)
Auszug aus der Prüfungsordnung § 4:

(1) a)

(1) b)

(1) c)

(1) d)

(2)

(3)

(4)

Ort, Datum

Bitte Kopien beifügen von:

und zurücksenden an:

Unterschrift Antragsteller

Zeugnisse und Arbeitgeberzeugnisse 
(Nachweise der beruflichen Tätigkeit)

GFW-BAU Schulungszentrum
Gottlieb-Daimler-Str. 34
59439 Holzwickede

Facharbeiter mit Ausbildungsabschluss zum Beton- und Stahlbetonbauer, 
Hochbaufacharbeiter oder Maurer und eine mindestens einjährige einschlägige 
Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

Baustoffprüfer mit Ausbildungsabschluss der Fachrichtung Mörtel und Beton und eine 
mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

Geprüfter Polier und Werkpolier im Hochbau oder Tiefbau, Meister auf dem Gebiet des 
Beton- und Stahlbetonbaus oder im Maurerhandwerk und eine mindestens einjährige 
einschlägige Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

Die Abschlussprüfung Bautechniker und eine mindestens einjährige einschlägige 
Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

Personen, welche die Voraussetzungen der Abschnitte (1) a) bis (1) d) nicht erfüllen, 
können in Ausnahmefällen zur Prüfung zugelassen werden, wenn sie aus ihrer 
bisherigen mindestens dreijährigen Tätigkeit die erforderlichen Kenntnisse in 
Baustoffkunde, insbesondere in Betontechnologie, und Tätigkeiten in der Beton-
instandsetzung nachweisen können. 
Die Kenntnisse sind durch eine Eingangsprüfung zu belegen. 

Personen nach den Abschnitten (1) a) bis (1) c) und (2) sollen vor Beginn des 
Lehrgangs einen zweitägigen Vorbereitungslehrgang auf dem Gebiet der 
Betontechnologie absolvieren und müssen ihre Kenntnisse durch eine Eingangs-
prüfung belegen.

Zugelassen werden auch Personen, welche die Abschlussprüfung auf dem Gebiet des 
Bauwesens an einer staatlich anerkannten Ingenieurschule, Berufsakademie (BA), 
Fachhochschule, Technischen Hochschule oder Universität bestanden haben und 
mindestens einjährige praktische Tätigkeit nachweisen können.

SIVV
Antrag auf Zulassung zur Prüfung
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Beschränkung Diisocyanate: Schulungspflicht nach EU-

Verordnung 

Für Hersteller und Anwender wird mit der EU-Verordnung 2020/1149 zur Beschränkung von 

Diisocyanaten vor dem Hintergrund des Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes ab einer 

erhöhten Diisocyanatkonzentration eine verpflichtende Schulung mit den erforderlichen 

Trainingsmaßnahmen notwendig. Das Amtsblatt der Europäischen Union gab die 

Maßnahmen zur Beschränkung von Diisocyanaten bekannt, nachdem eine allergene 

Wirkung über Hautkontakt (Dermatitis) und Inhalation (Asthma) nachgewiesen werden 

konnte. 

Die Substanz taucht in der Lack- und Farbindustrie unter anderem als Monomer in 

Polyurethan (PU) Gemischen für Dichtungen, Schäume, Klebstoffe und Beschichtungen auf. 

Seit dem 24. Februar 2022 wurden Sie auf den Etiketten der zugehörigen Verpackungen und 

Gebinde bereits auf die erforderliche Schulungsmaßnahme hingewiesen: Ab dem 24. August 

2023 muss nach der geltenden Beschränkung von Diisocyanaten vor der industriellen 

oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Die 

Schulungspflicht der EU-Kommission gilt für den Umgang mit Konzentrationen von mehr 

als 0,1 Gewichtsprozent unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der EU. Der 0,1%-Grenzwert 

darf weder durch einzelne Diisocyanatgemische, noch durch Kombinationen verschiedener 

Diisocyanatsubstanzen im Produkt überschritten werden. Für die Verwendung von 

Gemischen mit einer Diisocyanatkonzentration von weniger als 0,1 Gew.-% entfällt die 

Schulungspflicht. 

Bau-BG 

Schulungsverpflichtung ab 24.08.2023 für 

Anwendungen von Isocyanaten 

Nach einer EU-Verordnung müssen ab dem 24. August 2023 alle Anwender/innen von 

Produkten, die mehr als 0,1 Gew.-% Diisocyanate enthalten, vor der Verarbeitung erfolgreich 

an einer Schulung teilgenommen haben.  

Bei den betroffenen Produkten handelt es sich z. B. um PU-Bauschäume, PU-

Montageklebstoffe, PU-Parkettklebstoffe und PU-Beschichtungen, die in fast allen Bau-

Branchen verwendet werden.  

Die von den Herstellern angebotenen Schulungen sind kostenpflichtig. Mitgliedsunternehmen 

der BG BAU können diese ONLINE-Schulungen aber durch einen Freischaltcode auf unserer 

Internetseite (Isocyanate | BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) kostenfrei 

absolvieren 

 

https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/gefahrstoffe-beim-bauen-renovieren-und-reinigen/isocyanate

